
Vaterschaftsgeld für eine  
Dauer von zwei Wochen 
Abänderung von Verordnungen im Rahmen der Regelung 
des Mutterschafts-, Vaterschafts- und Elterngeldes. 

Zur Stärkung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wird in 
Liechtenstein per 1. Januar 
2026 die bezahlte Eltern- und 
Vaterschaftszeit eingeführt und 
die Mutterschaftszeit neu gere-
gelt. Zudem werden ab diesem 
Zeitpunkt die Auszahlungen 
über die Familienausgleichs-
kasse (FAK) vorgenommen. 
Neben der Abänderung mehre-
rer Gesetze erfordert die Um-
setzung der Richtlinie (EU) 
2019/1158 zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben für 
Eltern und pflegende Angehöri-
ge (Elternzeit-Richtlinie) auch 
Anpassungen auf Verordnungs-
ebene. Im Zuge dessen hat die 
Regierung die Familienzula-
genverordnung (FZV) überar-
beitet und in die neue Familien-
zulagen- und Erwerbersatzver-
ordnung (FZEV) überführt. In 
ihrer Sitzung vom Dienstag, 
2.  September 2025, hat sie 
diese verabschiedet und eben-
falls eine damit verbundene  

Abänderung der Verordnung 
zum Gesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung be-
schlossen. 

Das Mutterschaftsgeld von 
20 Wochen wird künftig aus der 
FAK ausbezahlt. Als neue Er-
rungenschaften gibt es ein Va-
terschaftsgeld für eine Dauer 
von zwei Wochen. Zudem gibt 
es neu ein Elterngeld für berufs-
tätige Mütter und Väter für die 
Dauer von je zwei Monaten, das 
in den ersten drei Lebensjahren 
des Kindes bezogen werden 
kann. Dies ist für junge Eltern 
ein grosser Schritt zur Erleich-
terung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. (ikr) 

Hinweis 
Alle Infos zur Ausgestaltung der 
Elternzeit sind in Kürze auch auf 
der Internetseite der AHV-IV-
FAK-Anstalten unter www.ahv.li 
abrufbar. Ansprüche auf sämtli-
che Leistungen sind per Formular 
direkt bei der FAK anzumelden.


